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Soweit es – wie im vorliegenden Fall – nur um die Be-
seitigung der Wirkungen des Pfl ichtteilsverzichts auf 
die Abkömmlinge geht, läge an sich die Annahme 
nahe, dass auch die betroff enen Abkömmlinge in eige-
ner Person mit dem Erblasser einen Aufhebungsvertrag 
schließen könnten. Dennoch geht die wohl h. M. da-
von aus, dass der Aufhebungsvertrag gem. § 2351 BGB 
grundsätzlich nur durch die Parteien des Pfl ichtteilsver-
zichtsvertrages geschlossen werden kann, d. h. – rein 
zeitlich gesehen – noch zu Lebzeiten beider Partner 
geschlossen und wirksam geworden sein muss, und 
dass zudem das Recht des Verzichtenden nicht auf seine 
gesetzlichen Erben übergeht und auch sonst nicht über-
tragbar ist (vgl. BGH NJW 1998, 3117; OLG Köln ZEV 
2021, 635, 636; Weidlich, MittBayNot 2015, 193, 198; 
Keim, NotBZ 1999, 1, 3). Mittlerweile mehren sich aber 
die Stimmen, die eine Aufhebung des Erb- oder Pfl icht-
teilsverzichts auch nach dem Tod des Verzichtenden 
für zulässig erachten (vgl. Staudinger/Schotten, § 2351 
Rn. 177; MünchKommBGB/Wegerhoff , 9. Aufl . 2022, 
§ 2351 Rn. 3 m. w. N.). 

Da die höchstrichterliche Rechtsprechung und auch die 
wohl (noch) h. M. eine Aufhebung des Pfl ichtteilsver-
zichts nach dem Tod des Verzichtenden ablehnen, sollte 
eine solche Beurkundung zumindest nicht ohne ent-
sprechende Belehrungen erfolgen. 

Ergänzend besteht die Möglichkeit, durch eine erb-
rechtliche Regelung zwischen den Eltern als Erblassern 
und den Kindern bzw. Enkeln jenen die gleichen Rechte 
am Nachlass des Erstversterbenden zu verschaff en, wie 
dies bei einer Aufhebung des Pfl ichtteilsverzichts der 
Fall wäre. In Betracht dürfte dafür in erster Linie die 
Anordnung eines (vertragsmäßigen) besonderen Pfl icht-
teilsvermächtnisses kommen, das hinsichtlich seines 
Entstehungstatbestandes nicht an den gesetzlichen 
Pfl ichtteil allein anknüpft, sondern hierfür besondere 
Tatbestandsvoraussetzungen anordnet, damit es nicht 
von dem bereits erklärten Pfl ichtteilsverzicht erfasst 
wird (vgl. J. Mayer, ZEV 1995, 41).

BGB §§ 1097, 463; GBO § 22 
Dingliches Vorkaufsrecht für den ersten Ver-
kaufsfall; Erlöschen des Vorkaufsrechts durch 
Veräußerung des belasteten Grundstücks; 
Nachweis des Erlöschens gegenüber dem 
Grundbuchamt 

I. Sachverhalt
Ein Grundstück soll in eine noch zu gründende UG & 
Co. KG eingebracht werden. 

Im Grundbuch des Grundstücks ist in Abteilung II 
lfd. Nr. 1 folgendes Recht eingetragen: „Vorkaufsrecht 
für den ersten Verkaufsfall zugunsten der Kommandit-
gesellschaft X. Gem. Bewilligung vom […]1965.“ Der 
Text der Bewilligung lautet: „Der Käufer belastet das in 
§ 1 bezeichnete Grundstück zu Gunsten der Komman-
ditgesellschaft X mit einem dinglichen Vorkaufsrecht 
für den ersten Verkaufsfall. Für das Vorkaufsrecht gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen. Es wird bewilligt 
und beantragt, das vorbezeichnete dingliche Vorkaufs-
recht bei dem belasteten Grundstück an nächstoff ener 
Rangstelle in das Grundbuch einzutragen.“

Die Eigentümerin hat die Immobilie im Jahr 2000 von 
ihrem Vater „im Wege der vorweggenommenen Erbfol-
ge“ erhalten. Hinsichtlich des Vorkaufsrechtes wurde 
geregelt, dass „der Erwerberin diese Belastung bekannt 
und nicht durch den Veräußerer zu beseitigen“ sei und 
weiter, dass die Erwerberin „in alle zugrundeliegenden 
schuldrechtlichen Verpfl ichtungen mit Wirkung ab 
dem Tag der Beurkundung“ eintrete.

II. Fragen
1. Besteht das Vorkaufsrecht für die X-KG noch? 

2. Löst die Einbringung in die zu errichtende UG & Co. 
KG das Vorkaufsrecht aus? 

III. Zur Rechtslage
Fraglich ist im vorliegenden Fall, ob das Vorkaufsrecht 
noch besteht.

1. Vorliegen eines Vorkaufsrechts für den ersten 
Verkaufsfall
Grundsätzlich beschränkt sich ein dingliches Vor-
kaufsrecht auf den Fall des Verkaufs des Grundstücks 
durch den Eigentümer, welchem das Grundstück zur 
Zeit der Bestellung gehört, oder durch dessen Erben, 
§  1097 Hs. 1 BGB. Ein dingliches Vorkaufsrecht 
kann auch für mehrere oder für alle Verkaufsfälle be-
stellt werden, §  1097 Hs. 2 BGB. Nach h. M. ist es 
zudem zulässig, das Vorkaufsrecht für einen Verkaufs-
fall so zu bestellen, dass es nicht darauf ankommt, 
ob der Eigentümer zur Zeit der Bestellung (bzw. sein 
Erbe) oder ein späterer Eigentümer es veräußert (Vor-
kaufsrecht für den ersten echten Verkaufsfall, für den 
es ausgeübt werden kann; s.  OLG München Beschl. 
v. 18.12.2009, BeckRS 2010, 2183; BeckOGK-BGB/
Omlor, Std.: 1.1.2023, § 1097 Rn. 5; MünchKommBGB/
Westermann, 9. Aufl age 2023, §  1097 Rn. 2; a. A.: 
Staudinger/Schermaier, 2021, BGB, § 1097 Rn. 13).

Eine Abweichung vom gesetzlichen Regelfall des § 1097 
Hs. 1 BGB muss jedoch im Grundbuch eingetragen 



   DNotI-Report  3/202420

werden, wobei eine Bezugnahme auf die Eintragungs-
bewilligung nach §  874 BGB genügt (OLG Hamm 
NJW-RR 2012, 1484, 1485; OLG München, Beschl. v. 
18.12.2009; BeckRS 2010, 2183; OLG Köln Rpfl eger 
1982, 16; Schöner/Stöber Grundbuchrecht, 16. Aufl . 
2020, Rn. 1409; MünchKommBGB/Westermann, 
§ 1097 Rn. 1). Für welche Zahl von Verkaufsfällen das 
Vorkaufsrecht bestellt wurde, ergibt sich durch Aus-
legung (§§  133, 157 BGB) der dinglichen Einigung, 
soweit sie in der Grundbucheintragung einen Nieder-
schlag gefunden hat. Abzustellen ist dabei auf den 
Wortlaut und Sinn der Eintragung unter Einbeziehung 
der Eintragungsbewilligung (§ 874 BGB), so wie er sich 
für den „unbefangenen Betrachter als nächstliegende 
Bedeutung“ ergibt (vgl. BeckOGK-BGB/Omlor, § 1097 
Rn. 25 m. w. N.)

Hier wurde gemäß der Sachverhaltsschilderung in 
der Bewilligungsurkunde aus dem Jahr 1965 ein Vor-
kaufsrecht für den „ersten Verkaufsfall“ zugunsten 
der KG bewilligt und eine entsprechende Grundbuch-
eintragung vorgenommen. Eine solche Eintragung ist 
nach der obergerichtlichen Rechtsprechung regelmäßig 
dahingehend auszulegen, dass es sich um ein ding-
liches Vorkaufsrecht entsprechend dem gesetzlichen 
Regelfall des §  1097 Hs. 1 BGB handelt. Denn für 
den unbefangenen Betrachter ergibt sich in Kenntnis 
der gesetzlichen Reglung bei dieser Eintragung nicht, 
dass das Vorkaufsrecht von den gesetzlichen Bedingun-
gen abweichen soll und den Sonderrechtsnachfolger 
des bestellenden Eigentümers binden soll (vgl. OLG 
München, Beschl. v. 18.12.2009, BeckRS 2010, 2183; 
OLG Zweibrücken NJW-RR 2000, 94; OLG Stuttgart, 
DNotZ 1998, 305; BeckOGK-BGB/Omlor, §  1097 
Rn. 26).

2. Erlöschen durch Überlassung
Ein dingliches Vorkaufsrecht für den ersten Verkaufsfall 
i. S. d. § 1097 Hs. 1 BGB erlischt, wenn das Eigentum an 
dem mit dem Vorkaufsrecht belasteten Grundstück auf-
grund eines Veräußerungsvertrags, der keinen Kauf-
vertrag darstellt, auf einen Sonderrechtsnachfolger 
übergeht (OLG Zweibrücken NJW-RR 2000, 94; 
OLG München, Beschl. v.  18.12.2009, BeckRS 2010, 
2183; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5.12.2018, BeckRS 
2018, 36797 Rn. 17; Schöner/Stöber, Rn. 1432a). Das-
selbe gilt, wenn das belastete Grundstück mit Rücksicht 
auf ein künftiges Erbrecht an ein Kind verkauft wird, 
vgl. §  470 BGB (OLG Stuttgart DNotZ 1998, 305; 
OLG Düsseldorf, Beschl. v.  5.12.2018, BeckRS 2018, 
36797 Rn. 17). 

Folglich ist das Vorkaufsrecht durch die Überlassung 
an die Tochter im Jahr 2000 erloschen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Regelung 
im Überlassungsvertrag aus dem Jahr 2000, wonach die 
Tochter (Alleineigentümerin) in die dem Vorkaufsrecht 
zugrundeliegenden schuldrechtlichen Verpfl ichtungen 
eintritt. Diese Regelung dürfte u. E. ein Schuldbei-
tritt in das schuldrechtliche Grundgeschäft darstel-
len, das die Verpfl ichtung zur Bestellung des dinglichen 
Vorkaufsrechts beinhaltet. Der Schuldbeitritt kann 
dabei wirksam zwischen dem Schuldner und dem Bei-
tretenden als Vertrag zugunsten Dritter (§  328 BGB) 
mit dem Inhalt der bereits bestehenden Schuld verein-
bart werden, wobei eine Zustimmung des Gläubigers 
nicht erforderlich ist. Folge des Schuldbeitritts ist die 
gesamtschuldnerische Haftung von Schuldner und 
Beitretendem (Grüneberg/Grüneberg, BGB, 83. Aufl . 
2024, Überblick vor §  414 Rn. 2 m.  w.  N.). Im vor-
liegenden Fall betriff t der Schuldbeitritt angesichts des 
klaren Wortlauts indes nur das schuldrechtliche Kau-
salgeschäft des dinglichen Vorkaufsrechts, also die Si-
cherungsabrede (vgl. BeckOGK-BGB/Omlor, Std.: 
1.1.2023, § 1094 Rn. 23). Auf das dingliche Vorkaufs-
recht hat dieser Eintritt in die causa indes keine 
Auswirkung. 

Unklar ist bereits, ob die Verpfl ichtung zur Bestellung 
eines dinglichen Vorkaufsrechts überhaupt noch be-
steht. Es spricht einiges dafür, dass die Verpfl ichtung 
bereits dadurch erfüllt worden ist, dass der Vater das 
Vorkaufsrecht für den ersten Verkaufsfall bestellt hat. 
Jedenfalls führt die Übernahme dieser möglicherwei-
se noch bestehenden Verpfl ichtung durch die Tochter 
nicht zu einer Inhaltsänderung des bereits bestehenden 
dinglichen Vorkaufsrechts – etwa dahingehend, dass 
nunmehr auch ein Verkauf durch die Tochter einen 
Vorkaufsfall auslösen würde. Der Inhalt des Vorkaufs-
rechts und die sich aus dem Sachenrecht ergebenden 
Gründe für das Erlöschen des Vorkaufsrechts sind viel-
mehr abstrakt zur schuldrechtlichen Verpfl ichtung zur 
Bestellung des Vorkaufsrechts. Für eine dahingehende 
Änderung des Inhalts des dinglichen Vorkaufsrechts 
wäre nach §§ 877, 873 BGB vielmehr die Einigung 
und Eintragung der Inhaltsänderung vor dessen Er-
löschen (also durch den ursprünglichen Eigentümer) 
erforderlich gewesen.

Unabhängig davon, ob eine Verpfl ichtung der Tochter 
zur Bestellung eines Vorkaufsrechts tatsächlich noch be-
steht, ist das Vorkaufsrecht daher erloschen, weil es sich 
auf einen Verkauf durch den Eigentümer beschränkt, 
der das Vorkaufsrecht bestellt hat. Sofern die Tochter 
zur Bestellung eines Vorkaufsrechts noch verpfl ich-
tet ist, kann folglich nur die Bestellung eines neuen 
Vorkaufsrechts verlangt werden. Ob sich die Tochter 
schadensersatzpfl ichtig gegenüber dem ursprünglich 
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Vorkaufsberechtigten macht, spielt insofern keine 
Rolle.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das Vorkaufsrecht 
durch Unrichtigkeitsnachweis gem. §§ 22 Abs. 1, 29 
GBO mittels Vorlage des Veräußerungsvertrags gelöscht 
werden kann (OLG Stuttgart DNotZ 1998, 305, 306; 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5.12.2018, BeckRS 2018, 
36797, Rn. 22; OLG Zweibrücken MittBayNot 2000, 
109 f.; Schöner/Stöber, Rn. 1432a). Dem eingetragenen 
Vorkaufsberechtigten ist jedoch vor der Grundbuchbe-
richtigung aufgrund Unrichtigkeitsnachweis rechtliches 
Gehör zu gewähren (OLG Zweibrücken MittBayNot 
2000, 109 f.; Schöner/Stöber, Rn. 1432a).

Letztlich bliebe noch zu erwägen, ob vorliegend nicht 
auch ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht neben dem 
dinglichen Vorkaufsrecht entstanden ist, in das die Er-
werberin eingetreten sein könnte. Ungeachtet dessen, 
dass diese Frage für das Bestehen des dinglichen Vor-
kaufsrechts ohne Bedeutung ist, ist jedoch anerkannt, 
dass mit der Begründung des dinglichen Vorkaufs-
rechts nicht notwendigerweise auch ein schuldrecht-
liches Vorkaufsrecht entsteht. Es bedarf vielmehr 
konkreten Anhaltspunkte im Einzelfall, dass die Par-
teien zusätzlich zum dinglichen Vorkaufsrecht auch ein 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht vertraglich vereinbart 
haben, was durch Auslegung der Bestellungsurkunde zu 
ermitteln ist (BGH NJW 2014, 622; OLG Hamm NJW-
RR 1996, 849; OLG Düsseldorf MittBayNot 2003, 50; 
OLG Zweibrücken MittBayNot 2013, 43; BeckOGK-
BGB/Omlor, §  1094 Rn. 22; MünchKommBGB/
Westermann, 8. Aufl . 2019, BGB §  463 Rn. 9). Ein 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht bildet auch nicht die 
causa des dinglichen Vorkaufsrechts; die causa stellt viel-
mehr die Sicherungsabrede dar (BeckOGK-BGB/Om-
lor, §  1094 Rn. 23; MünchKommBGB/Westermann, 
§ 1094 Rn. 4; Staudinger/ Schermaier, BGB, 2017, Ein-
leitung zu § 1094 Rn. 14). 

Da im vorliegenden Fall die Bewilligungsurkunde aus-
drücklich nur eine Einigung über die Bestellung eines 
dinglichen Vorkaufsrechts enthält, sind vorliegend u. E. 
keine Anhaltspunkte ersichtlich, die für eine zusätzli-
che Einigung über ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht 
sprechen würden. Abschließend kann das DNotI die-
se Auslegungsfrage jedoch nicht beantworten. Für das 
Erlöschen des dinglichen Vorkaufsrechts ist diese Frage 
jedenfalls ohne Bedeutung.

3. Einbringung in die KG
Ungeachtet dessen, dass im vorliegenden Fall das ding-
liche Vorkaufsrecht erloschen ist, stellt die Einbringung 
eines Grundstücks in eine Gesellschaft regelmäßig kei-

nen Vorkaufsfall dar. Lediglich unter dem Gesichts-
punkt eines Umgehungsgeschäfts kann im Einzelfall 
ein Vorkaufsfall angenommen werden (BeckOGK-
BGB/Daum, Std.: 1.1.2024, §  463 Rn. 54; Münch-
KommBGB/Westermann, § 463 Rn. 23 jew. m. w. N.). 
Dies käme etwa bei einer Einbringung in eine neu ge-
gründete Gesellschaft und anschließender Veräuße-
rung sämtlicher Gesellschaftsanteile oder einem Ver-
kauf im unmittelbaren Anschluss an die Einbringung 
in Betracht (BeckOGK-BGB/Daum, §  463 Rn. 58 
m. w. N.). 

Im vorliegenden Fall sind aus dem uns mitgeteilten 
Sachverhalt indes keine Anhaltspunkte ersichtlich, 
die für ein solches Umgehungsgeschäft sprechen wür-
den. Auf dieser Basis würde auch ein etwa bestehendes 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht grundsätzlich nicht 
ausgelöst.


